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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (300) zur galvanischen Trennung einer Lackaustrittsöffnung eines La-
ckierkopfs von einer Lackzuführeinrichtung, wobei die Vorrichtung zumindest ein Verbindungsmittel (301), zumindest
einen Lackzwischenspeicher (200), zumindest eine erste Lackleitung (303) zur Zufuhr des Lacks von der Lackzuführ-
einrichtung zum Verbindungsmittel (301) und zumindest eine zweite Lackleitung (304) zur Zufuhr des Lacks vom Ver-
bindungsmittel (301) zur Lackaustrittsöffnung (102) umfasst, wobei das Verbindungsmittel (301) dazu ausgebildet ist,
in einer ersten Stellung die erste Lackleitung (303) mit dem Lackzwischenspeicher (200) zu verbinden und in einer
zweiten Stellung den Lackzwischenspeicher (200) mit der zweiten Lackleitung (304) zu verbinden, wobei das Verbin-
dungsmittel (301) in der ersten Stellung galvanisch von der zweiten Lackleitung (304) und/oder in der zweiten Stellung
galvanisch von der ersten Lackleitung (303) getrennt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur galvanischen Trennung einer Lackaustrittsöff-
nung eines Lackierkopfs von einer Lackzuführeinrich-
tung.
[0002] Derartige Vorrichtungen sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Während eines elektrostatischen
Lackiervorgangs mit einem wasserbasierten Lack oder
leitfähigen Beschichtungsmedium liegt üblicherweise ei-
ne Hochspannung von bis zu 100kV zwischen Erdpoten-
tial, auf dem die Lackzuführeinrichtung üblicherweise
liegt, und der Lackaustrittsöffnung an. Aus Sicherheits-
gründen muss eine galvanische Trennung zwischen der
Lackzuführeinrichtung und der Lackaustrittsöffnung ge-
währleistet sein. Die Lackzuführeinrichtung kann bei-
spielsweise mehrere Lackbehälter umfassen und dazu
ausgebildet sein, Lack aus den Lackbehältern dem La-
ckierkopf zuzuführen.
[0003] Die EP 1 726 367 A1 offenbart ein erstes und
ein zweites Reservoir und eine Schaltvorrichtung mit ei-
ner Einlassöffnung, einer Auslassöffnung, einem ersten
Reservoir-Port und einem zweiten Reservoir-Port. Die
Schalteinrichtung ist in einem dritten Reservoir angeord-
net und für eine Bewegung zwischen einer ersten Posi-
tion und einer zweiten Position ausgebildet. Ein drittes
Reservoir umfasst ein elektrisch nicht leitendes Fluidme-
dium, in dem zumindest ein Teil der Schaltvorrichtung
eingetaucht ist.
[0004] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, eine besonders sichere und einfach herzustel-
lende Vorrichtung zur galvanischen Trennung der Lack-
austrittsöffnung von der Lackzuführeinrichtung zu schaf-
fen. Außerdem soll ein System mit einer solchen Vorrich-
tung geschaffen werden.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein System
mit den Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst. Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0006] Die Vorrichtung umfasst zumindest ein Verbin-
dungsmittel, zumindest einen Lackzwischenspeicher,
zumindest eine erste Lackleitung zur Zufuhr des Lacks
von der Lackzuführeinrichtung zum Verbindungsmittel
und zumindest eine zweite Lackleitung zur Zufuhr des
Lacks vom Verbindungsmittel zur Lackaustrittsöffnung.
[0007] Im Rahmen dieser Beschreibung ist mit dem
Begriff "Lack" aus Gründen der besseren Lesbarkeit und
der Übersichtlichkeit allgemein ein leitfähiges Beschich-
tungsmedium gemeint. Dies kann beispielsweise auch
ein niederohmiges Beschichtungsmedium sein, das
nicht auf Wasser basieren muss. Es kann sich dabei auch
um ein leitfähiges Klebemittel handeln. Dementspre-
chend sind auch die Begriffe "Lackaustrittsöffnung", "La-
ckierkopf, "Lackzuführeinrichtung",
"Lackzwischenspeicher" und "Lackleitung" allgemein
auf ein leitfähiges Beschichtungsmedium zu beziehen
und nicht auf einen wasserbasierten Lack beschränkt.

[0008] Der Lackzwischenspeicher kann sich von einer
Lackleitung dadurch unterscheiden, dass im Lackzwi-
schenspeicher pro Längeneinheit wesentlich mehr Lack
gespeichert werden kann. Beispielsweise kann im Lack-
zwischenspeicher mehr als ein halber Liter Lack gespei-
chert werden. Der Lackzwischenspeicher kann bei-
spielsweise als Tank ausgebildet sein. Der Lackzwi-
schenspeicher kann insbesondere dazu ausgebildet
sein, genügend Lack für einen Lackiervorgang zu spei-
chern.
[0009] Unter einer Lackleitung kann im Rahmen dieser
Beschreibung insbesondere eine schlauchartige Leitung
verstanden werden, die dazu dient, einen Lackfluss von
einem ersten Bauteil zu einem anderen Bauteil zu er-
möglichen. Im Gegensatz zum Lackzwischenspeicher ist
der Hauptzweck einer Lackleitung nicht die Speicherung
von Lack, sondern die Ermöglichung eines Lacktrans-
ports.
[0010] Das Verbindungsmittel kann dazu ausgebildet
sein, in einer ersten Stellung die erste Lackleitung mit
dem Lackzwischenspeicher zu verbinden und in einer
zweiten Stellung den Lackzwischenspeicher mit der
zweiten Lackleitung zu verbinden.
[0011] Das Verbindungsmittel kann in der ersten Stel-
lung galvanisch von der zweiten Lackleitung getrennt
sein. Dies erhöht die Sicherheit, da sichergestellt ist,
dass trotz der auf Hochspannung liegenden Lackaustritt-
söffnung das Verbindungsmittel und der Lackzwischen-
speicher nicht dieses Potential aufweisen. Das Verbin-
dungsmittel kann in der ersten Stellung mit der ersten
Lackleitung verbunden sein, ohne dass die Gefahr be-
steht, dass die Lackzuführeinrichtung unter Hochspan-
nung gesetzt wird.
[0012] Alternativ oder zusätzlich kann das Verbin-
dungsmittel in der zweiten Stellung galvanisch von der
ersten Lackleitung getrennt sein. In diesem Fall liegt der
Lackzwischenspeicher auf dem gleichen elektrischen
Potential wie die Lackaustrittsöffnung. Durch die galva-
nische Trennung des Verbindungsmittels von der ersten
Lackleitung ist sichergestellt, dass auch in diesem Fall
die Lackzuführeinrichtung kein Sicherheitsrisiko auf-
grund hoher Spannung darstellt.
[0013] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel dazu ausgebildet sein, in
der ersten Stellung die zweite Lackleitung galvanisch von
dem Lackzwischenspeicher zu trennen und in der zwei-
ten Stellung den Lackzwischenspeicher galvanisch von
der ersten Lackleitung zu trennen. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass die Lackzuführeinrichtung nicht auf Hoch-
spannung liegt.
[0014] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel von der ersten Stellung in
die zweite Stellung linear verschiebbar sein. Durch die
lineare Verschiebbarkeit wird sichergestellt, dass eine
ausreichende Distanz zwischen der ersten Lackleitung
und dem Verbindungsmittel beziehungsweise zwischen
der zweiten Lackleitung und dem Verbindungsmittel vor-
handen ist, um eine galvanische Trennung zu gewähr-
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leisten. Bei einer Bewegung des Verbindungsmittels von
der ersten Stellung in die zweite Stellung oder umgekehrt
kann zumindest immer eine der beiden Distanzen aus-
reichend groß für eine galvanische Trennung sein. Somit
muss die Hochspannung während des gesamten Be-
triebs nicht ausgeschaltet werden.
[0015] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel hydraulisch bewegbar sein.
Unter einer hydraulischen Bewegbarkeit kann insbeson-
dere verstanden werden, dass das Verbindungsmittel
zwischen zwei Kammern gelagert ist, die jeweils in Strö-
mungsverbindung mit einem Fluidreservoir stehen. In
dem Fluidreservoir kann ein Hydraulikfluid angeordnet
sein, das in die beiden Kammern gepumpt oder aus Ihnen
herausgepumpt werden kann. Durch Druckunterschiede
zwischen diesen beiden Kammern kann das Verbin-
dungsmittel zwischen der ersten Stellung und der zwei-
ten Stellung hin und her verschoben werden. Mit anderen
Worten wird das Verbindungsmittel wie ein Kolben in ei-
nem Zylinder linear bewegt.
[0016] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Hydraulikfluid zur Bewegung des Verbindungs-
mittels innerhalb eines Kreislaufs pumpbar sein. Der
Kreislauf kann ein Filtermittel umfassen, mittels dessen
das Hydraulikfluid während eines Pumpvorgangs gefil-
tert wird.
[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Vorrichtung im Lackierkopf anordbar sein. Diese
Ausführungsform kann also insbesondere derart kom-
pakt ausgebildet sein, dass sie trotz des beschränkten
Bauraums im Lackierkopf angeordnet werden kann.
[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel eine erste und eine zweite
Verbindungsmittelleitung umfassen. In der ersten Stel-
lung kann die erste Lackleitung über die erste Verbin-
dungsmittelleitung mit dem Lackzwischenspeicher ver-
bunden sein. In der zweiten Stellung kann der Lackzwi-
schenspeicher über die zweite Verbindungsmittelleitung
mit der zweiten Lackleitung verbunden sein.
[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die erste und die zweite Verbindungsmittellei-
tung unabhängig von der Stellung des Verbindungsmit-
tels mit dem Lackzwischenspeicher verbunden sein. Die
erste und die zweite Verbindungsmittelleitung können al-
so beide sowohl in der ersten Stellung als auch in der
zweiten Stellung mit dem Lackzwischenspeicher verbun-
den sein. Es ist auch möglich, dass bei einer Bewegung
des Verbindungsmittels von der ersten Stellung in die
zweite Stellung und umgekehrt die erste und die zweite
Verbindungsmittelleitung mit dem Lackzwischenspei-
cher verbunden sind. Dies ist besonders vorteilhaft, um
eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Verbin-
dungsmittel und dem Lackzwischenspeicher zu errei-
chen. Die Verbindung zwischen den beiden Verbin-
dungsmittelleitungen und dem Lackzwischenspeicher
kann beispielsweise über Schlauchleitungen ausgeführt
sein.
[0020] Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist

es möglich, dass sich die erste und die zweite Verbin-
dungsmittelleitung in einer Längsschnittfläche des Ver-
bindungsmittels nicht kreuzen. Dies kann bedeuten,
dass bei Betrachtung der Längsschnittfläche die beiden
Verbindungsleitungen einander nicht kreuzen.
[0021] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel dazu ausgebildet sein, in
der zweiten Position den Lackzwischenspeicher galva-
nisch von der ersten Lackleitung und in der ersten Posi-
tion den Lackzwischenspeicher galvanisch von der zwei-
ten Lackleitung zu trennen, wenn die Potentialdifferenz
zwischen dem Lackzwischenspeicher und der ersten be-
ziehungsweise der zweiten Lackleitung mehr als 50kV,
vorzugsweise mehr als 80kV, beträgt. Durch eine derar-
tig ausgebildete galvanische Trennung eignet sich die
Vorrichtung besonders gut für Lackiersysteme, bei de-
nen derart hohe Spannungen verwendet werden.
[0022] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann ein Abstand zwischen dem Verbindungsmittel in
der ersten Stellung und der zweiten Lackleitung zumin-
dest 60mm, vorzugsweise zumindest 70mm, betragen.
Ein so langer Abstand ist besonders gut für eine zuver-
lässige galvanische Trennung.
[0023] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann ein Abstand zwischen dem Verbindungsmittel in
der zweiten Stellung und der ersten Lackleitung zumin-
dest 60mm, vorzugsweise zumindest 70mm, betragen.
Ein so langer Abstand ist besonders gut für eine zuver-
lässige galvanische Trennung.
[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Vorrichtung einen weiteren Lackzwischenspei-
cher, ein weiteres Verbindungsmittel, eine dritte Lacklei-
tung zur Zufuhr des Lacks von der Lackzuführeinrichtung
zum weiteren Verbindungsmittel und eine vierte Lacklei-
tung zur Zufuhr des Lacks vom Verbindungsmittel zur
Lackaustrittsöffnung umfassen. Das weitere Verbin-
dungsmittel kann dazu ausgebildet sein, in einer ersten
Stellung die dritte Lackleitung mit dem weiteren Lackzwi-
schenspeicher zu verbinden und in einer zweiten Stel-
lung den weiteren Lackzwischenspeicher mit der vierten
Lackleitung zu verbinden. Das weitere Verbindungsmit-
tel kann in der ersten Stellung galvanisch von der vierten
Lackleitung getrennt sein. Zusätzlich oder alternativ dazu
kann das weitere Verbindungsmittel in der zweiten Stel-
lung galvanisch von der dritten Lackleitung getrennt sein.
[0025] Diese Ausführungsform ist besonders vorteil-
haft, um in relativ kurzer Zeit mehrere Lackiervorgänge
beziehungsweise Beschichtungsvorgänge durchführen
zu können. Da zwei Lackzwischenspeicher mit galvani-
scher Trennung vorhanden sind, kann während eines
Lackiervorgangs, bei dem einer der Lackzwischenspei-
cher verwendet wird, der andere der Lackzwischenspei-
cher bereits mit Lack befüllt werden, sodass ein nachfol-
gender Lackiervorgang sehr kurz nach Beendigung des
vorherigen Lackiervorgangs durchgeführt werden kann.
[0026] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Vorrichtung ein Spülverbindungsmittel, einen
Spülmittelzwischenspeicher, eine erste Spülmittelleitung
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zur Zufuhr von Spülmittel von einer Spülmittelversor-
gungseinrichtung zum Spülverbindungsmittel und eine
zweite Spülmittelleitung zur Zufuhr von Spülmittel vom
Spülverbindungsmittel zum Lackierkopf umfassen. Das
Spülverbindungsmittel kann dazu ausgebildet sein, in ei-
ner ersten Stellung die erste Spülmittelleitung mit dem
Spülmittelzwischenspeicher zu verbinden und in einer
zweiten Stellung den Spülmittelzwischenspeicher mit der
zweiten Spülmittelleitung zu verbinden. Das Spülverbin-
dungsmittel kann in der ersten Stellung galvanisch von
der zweiten Spülmittelleitung getrennt sein. Alternativ
oder zusätzlich kann das Spülverbindungsmittel in der
zweiten Stellung galvanisch von der ersten Spülmittel-
leitung getrennt sein.
[0027] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Dabei werden für gleiche oder ähnliche Bauteile und für
Bauteile mit gleichen oder ähnlichen Funktionen diesel-
ben Bezugszeichen verwendet. Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht
eines Lackierroboters mit einem Lackierkopf
und einer in dem Lackierkopf angeordneten
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht
eines Ausschnitts des Lackierkopfs aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Längsschnittansicht eines
Verbindungsmittels nach einer Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 4a einen Ausschnitt aus einem Lacklaufplan mit
einem Verbindungsmittel nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung in einer ersten Stel-
lung; und

Fig. 4b einen Ausschnitt aus dem Lacklaufplan aus
Fig. 4a mit dem Verbindungsmittel in einer
zweiten Stellung.

[0028] In Figur 1 ist ein Lackierroboter 100 mit einem
Lackierkopf 101 und einer Lackaustrittsöffnung 102 dar-
gestellt. Der Lackierroboter 100 kann beispielsweise ein-
gesetzt werden, um Bauteile zu lackieren. Hierzu kann
der Lackierroboter 100 mit einer Lackzuführeinrichtung
verbunden werden, aus der Lack dem Lackierroboter zu-
geführt werden kann.
[0029] Der Lackierkopf 101 ist beweglich, sodass das
zu lackierende Bauteil von allen Seiten lackiert werden
kann. Während des Lackiervorgangs tritt der Lack aus
der Lackieraustrittsöffnung 102 heraus, die ebenfalls be-
weglich ist, um die Bauteile von allen Seiten lackieren zu
können.
[0030] Während eines Lackiervorgangs befindet sich
die Lackaustrittsöffnung 102 auf Hochspannungspoten-

zial. Aus Sicherheitsgründen und um die Hochspannung
am Lackierkopf 101 mit einer vergleichsweise geringen
Leistung erreichen zu können, muss daher eine galva-
nische Trennung zur Lackzuführeinrichtung gewährleis-
tet sein.
[0031] Anhand von Figur 2 wird nun der Aufbau des
Lackierkopfs 101 beschrieben. Im Lackierkopf sind zwei
Lackzwischenspeicher 200 angeordnet, die dazu die-
nen, Lack zu speichern. Beide Lackzwischenspeicher
200 können mit Lack aus der Lackzuführeinrichtung be-
füllt werden und aus ihnen kann Lack an die Lackaus-
trittsöffnung 102 abgegeben werden. Sowohl die Zufuhr
des Lacks an die Lackzwischenspeicher 200 als auch
die Abgabe des Lacks an die Lackaustrittsöffnung 102
erfolgt dabei über eine Vorrichtung zur galvanischen
Trennung 300.
[0032] Die Vorrichtung 300 ist in Figur 3 im Längs-
schnitt dargestellt. Sie umfasst ein Verbindungsmittel
301, das linear innerhalb eines Zylinders 302 verschieb-
bar ist. Der Zylinder 302 kann beispielsweise aus Kunst-
stoff und/oder Glas gefertigt sein. Der Zylinder 302 kann
mit einem isolierenden Fluid gefüllt sein, um eine zuver-
lässige galvanische Trennung zu erreichen. In Figur 3 ist
das Verbindungsmittel 301 in einer ersten Stellung dar-
gestellt.
[0033] Die Vorrichtung 300 umfasst außerdem eine
erste Lackleitung 303 zur Zufuhr des Lacks von der Zu-
führeinrichtung zum Verbindungsmittel 301, eine zweite
Lackleitung 304 zur Zufuhr des Lacks vom Verbindungs-
mittel 301 zur Lackaustrittsöffnung 102, eine erste Ver-
bindungsmittelleitung 305 und eine zweite Verbindungs-
mittelleitung 306.
[0034] Im Betrieb wird zunächst Lack über die erste
Lackleitung 303 durch das Verbindungsmittel 301 über
die erste Verbindungsmittelleitung 305 in einen der Lack-
zwischenspeicher 200 gepumpt. Hierzu befindet sich das
Verbindungsmittel 301 in der in Figur 3 dargestellten ers-
ten Stellung. Dabei ist das Verbindungsmittel 301 sowohl
mit der ersten Lackleitung 303 als auch mit der ersten
Verbindungsmittelleitung 305 verbunden.
[0035] Wenn der Lackzwischenspeicher 200 ausrei-
chend gefüllt ist, wird das Verbindungsmittel 301 in eine
zweite Stellung bewegt. Dies kann beispielsweise durch
eine Druckänderung in zumindest einer der beiden Kam-
mern des Zylinders 302 erfolgen, die durch das Verbin-
dungsmittel 301 voneinander getrennt sind. Das Verbin-
dungsmittel 301 wird dann wie ein Kolben innerhalb des
Zylinders 302 linear in die zweite Stellung verschoben.
In der zweiten Stellung ist das Verbindungsmittel 301 mit
der zweiten Lackleitung 304 verbunden, sodass Lack aus
dem Lackzwischenspeicher 200 über die zweite Verbin-
dungsmittelleitung 306 und die zweite Lackleitung 304
zur Lackaustrittsöffnung 102 gepumpt werden kann.
[0036] Sowohl bei Befüllung des Lackzwischenspei-
chers 200 als auch während des Lackiervorgangs ist die
erste Lackleitung 303 galvanisch von der zweiten Lack-
leitung 304 getrennt. Somit wird eine galvanische Tren-
nung zwischen der an der zweiten Lackleitung 304 an-
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geschlossenen Lackaustrittsöffnung 102 und der an der
ersten Lackleitung 303 angeschlossenen Lackzuführein-
richtung erreicht. Die galvanische Trennung wird da-
durch erreicht, dass das Verbindungsmittel 301 in der
ersten Stellung ausreichend weit entfernt von der zweiten
Lackleitung 304 und in der zweiten Stellung ausreichend
weit entfernt von der ersten Lackleitung 303 angeordnet
ist.
[0037] Es ist außerdem zu beachten, dass das Verbin-
dungsmittel 301 sowohl in der ersten Stellung als auch
in der zweiten Stellung über die erste Verbindungsmit-
telleitung 305 und die zweite Verbindungsmittelleitung
306 mit dem Lackzwischenspeicher 200 verbunden ist.
Dadurch wird eine stabile Verbindung mit dem Lackzwi-
schenspeicher 200 erreicht, die nicht gelöst und herge-
stellt werden muss.
[0038] Die Verbindung der ersten Lackleitung 303 mit
der ersten Verbindungsmittelleitung 305 und die Verbin-
dung der zweiten Lackleitung 304 mit der zweiten Ver-
bindungsmittelleitung 306 erfolgt jeweils über selbst ver-
schließende Düsen, sodass eine Verschleppung des iso-
lierenden Fluid aus dem Zylinder 302 in die Lackleitun-
gen 303 und 304 und des Lacks aus den Lackleitungen
303 und 304 in den Zylinder 302 nicht oder nur in sehr
geringem Ausmaß erfolgt.
[0039] Zur Versorgung des anderen Lackzwischen-
speichers 200 mit Lack und Abgabe des Lacks an die
Lackaustrittsöffnung 102 kann eine ähnlich oder gleich
ausgebildete Vorrichtung wie zuvor beschrieben vorge-
sehen sein.
[0040] In dem schematischen Lackflussplan der Figur
4a sind zwei Verbindungsmittel 301 in der jeweils ersten
Stellung dargestellt, in der sie jeweils eine erste Zuführ-
leitung 400 mit einem Lackzwischenspeicher 200 verbin-
den. Dabei sind das Verbindungsmittel 301 und somit
auch die Lackzuführeinrichtung galvanisch von einer
zweiten Zuführleitung 401 getrennt, die mit der Lackaus-
trittsöffnung 102 verbunden ist.
[0041] In der ersten Stellung können die Lackzwi-
schenspeicher 200 mit Lack befüllt werden. Anschlie-
ßend wird zumindest eines der Verbindungsmittel 301 in
die zweite Stellung bewegt. Dies ist in Figur 4b darge-
stellt. In der zweiten Stellung ist das Verbindungsmittel
301 mit der zweiten Zuführleitung 401 verbunden und
der Lack kann zur Lackaustrittsöffnung gepumpt werden.
Die Beweglichkeit der Verbindungsmittel 301 ist jeweils
durch einen Doppelpfeil dargestellt.
[0042] In der zweiten Stellung ist dann das Verbin-
dungsmittel 301 jeweils von der ersten Zuführleitung 400
getrennt, sodass zwar sowohl das Verbindungsmittel
301 als auch der Lackzwischenspeicher 200 auf Hoch-
spannungspotenzial liege. Allerdings sind alle übrigen
Bauteile der Lackieranlage galvanisch von diesem Hoch-
spannungspotenzial getrennt.
[0043] Ein besonderer Vorteil der Vorrichtung ist, dass
sichergestellt ist, dass immer eine galvanische Trennung
zwischen Lackaustrittsöffnung 102 und der Lackzuführ-
einrichtung gewährleistet ist. Das Verbindungsmittel 301

kann auch nicht durch Fehlbedienungen in eine Stellung
gebracht werden, sodass die Lackaustrittsöffnung 102
nicht galvanisch getrennt von der Lackzuführeinrichtung
ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur galvanischen Trennung einer Lack-
austrittsöffnung (102) eines Lackierkopfs (101) von
einer Lackzuführeinrichtung, wobei die Vorrichtung
zumindest ein Verbindungsmittel (301), zumindest
einen Lackzwischenspeicher (200), zumindest eine
erste Lackleitung (303) zur Zufuhr des Lacks von der
Lackzuführeinrichtung zum Verbindungsmittel (301)
und zumindest eine zweite Lackleitung (304) zur Zu-
fuhr des Lacks vom Verbindungsmittel (301) zur
Lackaustrittsöffnung (102) umfasst, wobei das Ver-
bindungsmittel (301) dazu ausgebildet ist, in einer
ersten Stellung die erste Lackleitung (303) mit dem
Lackzwischenspeicher (200) zu verbinden und in ei-
ner zweiten Stellung den Lackzwischenspeicher
(200) mit der zweiten Lackleitung (304) zu verbin-
den,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungsmittel (301) in der ersten Stellung
galvanisch von der zweiten Lackleitung (304)
und/oder in der zweiten Stellung galvanisch von der
ersten Lackleitung (303) getrennt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungsmittel (301) dazu
ausgebildet ist, in der ersten Stellung die zweite
Lackleitung (304) galvanisch von dem Lackzwi-
schenspeicher (200) zu trennen und in der zweiten
Stellung den Lackzwischenspeicher (200) galva-
nisch von der ersten Lackleitung (303) zu trennen.

3. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungsmittel (301) von der ersten Stellung in
die zweite Stellung linear verschiebbar ist.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungsmittel (301) hydraulisch bewegbar ist.

5. Vorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Hydraulikfluid zur
Bewegung des Verbindungsmittels (301) innerhalb
eines Kreislaufs pumpbar ist, wobei der Kreislauf ein
Filtermittel umfasst, mittels dessen das Hydraulikflu-
id während eines Pumpvorgangs gefiltert wird.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung im Lackierkopf (101) anordbar ist.
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7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungsmittel (301) eine erste Verbindungsmit-
telleitung (305) und eine zweite Verbindungsmittel-
leitung (306) umfasst, wobei in der ersten Stellung
die erste Lackleitung (303) über die erste Verbin-
dungsmittelleitung (305) mit dem Lackzwischen-
speicher (200) verbunden ist, und wobei in der zwei-
ten Stellung der Lackzwischenspeicher (200) über
die zweite Verbindungsmittelleitung (306) mit der
zweiten Lackleitung (304) verbunden ist.

8. Vorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Verbin-
dungsmittelleitung (305) und die zweite Verbin-
dungsmittelleitung (306) unabhängig von der Stel-
lung des Verbindungsmittels (301) mit dem Lackzwi-
schenspeicher (200) verbunden sind.

9. Vorrichtung nach einem der beiden vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
erste Verbindungsmittelleitung (305) und die zweite
Verbindungsmittelleitung (306) in einer Längs-
schnittfläche des Verbindungsmittels (301) nicht
kreuzen.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungsmittel (301) dazu ausgebildet ist, in der
zweiten Position den Lackzwischenspeicher (200)
galvanisch von der ersten Lackleitung (303) und in
der ersten Position den Lackzwischenspeicher (200)
galvanisch von der zweiten Lackleitung (304) zu
trennen, wenn die Potentialdifferenz zwischen dem
Lackzwischenspeicher (200) und der ersten Lack-
leitung (303) beziehungsweise der zweiten Lacklei-
tung (304) mehr als 50kV, vorzugsweise mehr als
80kV, beträgt.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Abstand zwischen dem Verbindungsmittel (301) in
der ersten Stellung und der zweiten Lackleitung
(304) zumindest 60mm, vorzugsweise zumindest
70mm, beträgt.

12. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Abstand zwischen dem Verbindungsmittel (301) in
der zweiten Stellung und der ersten Lackleitung
(303) zumindest 60mm, vorzugsweise zumindest
70mm, beträgt.

13. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung einen weiteren Lackzwischenspeicher
(200), ein weiteres Verbindungsmittel (301), eine
dritte Lackleitung zur Zufuhr des Lacks von der Lack-

zuführeinrichtung zum weiteren Verbindungsmittel
(301) und eine vierte Lackleitung zur Zufuhr des
Lacks vom weiteren Verbindungsmittel (301) zur
Lackaustrittsöffnung (102) umfasst, wobei das wei-
tere Verbindungsmittel (301) dazu ausgebildet ist, in
einer ersten Stellung die dritte Lackleitung mit dem
weiteren Lackzwischenspeicher (200) zu verbinden
und in einer zweiten Stellung den weiteren Lackzwi-
schenspeicher (200) mit der vierten Lackleitung zu
verbinden, wobei das weitere Verbindungsmittel
(301) in der ersten Stellung galvanisch von der vier-
ten Lackleitung getrennt ist.

14. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung ein Spülverbindungsmittel, einen Spül-
mittelzwischenspeicher, eine erste Spülmittelleitung
zur Zufuhr von Spülmittel von einer Spülmittelver-
sorungseinrichtung zum Spülverbindungsmittel und
eine zweite Spülmittelleitung zur Zufuhr von Spül-
mittel vom Spülverbindungsmittel zum Lackierkopf
umfasst, wobei das Spülverbindungsmittel dazu
ausgebildet ist, in einer ersten Stellung die erste
Spülmittelleitung mit dem Spülmittelzwischenspei-
cher zu verbinden und in einer zweiten Stellung den
Spülmittelzwischenspeicher mit der zweiten Spül-
mittelleitung zu verbinden, wobei das Spülmittelver-
bindungsmittel in der ersten Stellung galvanisch von
der zweiten Spülmittelleitung getrennt ist.

15. System, umfassend eine Vorrichtung nach zumin-
dest einem der vorherigen Ansprüche, einen La-
ckierkopf und eine Lackzuführeinrichtung.
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